
3816 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 1. März 1990 betreffend ein Bundesgesetz 

über Vereine zur Namhaftmachung von Sachwaltern und Patientenanwälten (Ver

einssachwalter- und Patientenanwaltsgesetz - VSPAG) 

Änderung gegenüber dem Gesetzentwurf in 1203/NR der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand gegenüber 

dem Gesetzentwurf in 1203/NR der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates, XVII. GP, folgende Änderung beschlossen: 

§ 12 lautet: 

"12. Die Förderung nach § 8 Abs. 1 hat tunlichst die Versorgung mit 35 

hauptberuflichen Patientenanwälten bis zum Ende des Jahres 1993 und mit 140 

hauptberuflichen Vereinssachwaltern bis zum Ende des Jahres 1995 sicherzu

stellen." 
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